Satzung

uber die Erhebung einer Kurtaxe

(Kurtaxordnung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fir Baden-Wiurttemberg (GemQO) in der
Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt Seite 581, berichtigt Seite 698), zuletzt ge-andert
durch Gesetz vom 9. November 2010 (Gesetzblatt Seite 793) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und
43 des Kommunalabgabengesetzes fur Baden-Wurttemberg (KAG) vom 17. Marz 2005
(Gesetzblatt Seite 206), zuletzt geandert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (Gesetzblatt
Seite 185), hat der Gemeinderat der Stadt Baden-Baden am 28.11.2016 folgende Sat-
zung beschlossen:

§1
Erhebung einer Kurtaxe

Die Stadt Baden-Baden erhebt zur Deckung ihres Aufwands flur die Herstellung und Un-
terhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und fur die
zu diesem Zweck durchgeflihrten Veranstaltungen eine Kurtaxe.

§2
Kurtaxepflichtige

(1) Kurtaxepflichtige sind alle Personen, die sich in der Gemeinde aufhalten, aber nicht
Einwohner der Stadt Baden-Baden sind (ortsfremde Personen) und denen die Mog-
lichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen
im Sinne von § 1 geboten ist.

(2) Kurtaxepflichtige sind dartber hinaus auch Einwohner, die den Schwerpunkt der Le-
bensbeziehungen in einer anderen Gemeinde haben.

(3) Die Kurtaxe wird nicht von ortsfremden Personen und von Einwohnern erhoben, die
in Baden-Baden arbeiten oder in Ausbildung stehen sowie von Teilnehmern an beruf-
lich bedingten Tagungen, Kongressen, Lehrgangen und Kursen im Erhebungsgebiet
wahrend deren Dauer. Die Voraussetzung zur Nichtveranlagung ist durch entspre-
chende schriftliche Bescheinigungen bei der Anmeldung beim Wohnungsgeber nach-
zuweisen.

§3
MaRstab und Satz der Kurtaxe

(1) Die Héhe der Kurtaxe ist nach folgenden Zonen abgestuft und betragt fiir jede Uber-
nachtung in Baden-Baden flr jede Person in der
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Kurzone | ab 01.04.2011 € 3,20
ab 01.01.2013 € 3,50
ab 01.01.2017 € 3,80

Kurzone lI ab 01.04.2011 €140
ab 01.01.2017 €1,70

Die Kurtaxesatze enthalten die ermaligte gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 7 %.
Bei einer Erhohung der Umsatzsteuer erfolgt eine entsprechende Anpassung der Kur-

taxe.

Es werden eingereiht:

Kurzone | samtliche Beherbergungsbetriebe,
Privatvermieter, die sich im Gebiet zwischen Sinzheimer Stralle /
Ooser HauptstraRe und Klosterplatz (Lichtental) / Schafbergstralle
(jeweils ausschliel3lich der Anlieger der genannten Stralen und
Platze) und samtlicher Nebenstrallen — ausgenommen den Stadtteil

Balg — befinden,

Kurzone Il samtliche Beherbergungsbetriebe, ahnliche Einrichtungen und Pri-
vatvermieter der Ubrigen Stadtgebiete.

Die Grenzen der Kurzone | sind in einer Ubersichtkarte vom 3. Mai 1999 im MaRstab
1: 25.000 mit durchgezogener schwarzer Linie eingetragen. Diese Plankarte ist Be-
standteil der Satzung. Die Satzung mit der Karte wird bei der Stadt Baden-Baden

-Fachbereich Finanzen-, Marktplatz 2, verwahrt und kann wahrend der Sprechzeiten

eingesehen werden.

(2) Von kurtaxepflichtigen Einwohnern im Sinne von § 2 Abs. 2 wird eine pauschalierte

ahnliche Einrichtungen und

Jahreskurtaxe erhoben. Diese betragt fur jede Person in der

Kurzone | ab 01.04.2011 bis 31.12.2011:
ab 01.01.2012 bis 31.12.2012:
ab 01.01.2013 bis 31.12.2016:

ab 01.01.2017:

Kurzone Il ab 01.04.2011 bis 31.12.2011:
ab 01.01.2012 bis 31.12.2016:

ab 01.01.2017:

Die Kurtaxesatze enthalten die ermafigte gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 7 %.
Bei einer Erhohung der Umsatzsteuer erfolgt eine entsprechende Anpassung der Kur-

taxe.

Die Dauer und Haufigkeit des Aufenthalts ist davon unabhangig. Fur die Einteilung

der Kurzonen gilt Absatz 1 entsprechend.

€ 96,00
€ 128,00
€ 140,00
€ 152,00

€ 42,00
€ 56,00
€ 68,00



§4

Befreiung von der Kurtaxe

Von der Entrichtung der Kurtaxe sind befreit, sofern Anspruch auf die besonderen
Leistungen (§ 5 Abs. 1) nicht erhoben wird:

1.
2.

3.
. Besucher von Einrichtungen, die der Jugend- und Erwachsenenbildung bzw. Fortbil-

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,

Familienbesucher von Einwohnern, die in deren Haushalt unentgeltlich aufgenommen
werden,

Besucher von Jugendherbergen,

dung dienen (Schullandheime, kirchliche und karitative Einrichtungen, Betriebs- oder
Vereinsheime, Sportschulen und ahnliche Einrichtungen),

Personen, die aus gesundheitlichen Grinden nicht in der Lage sind, Kureinrichtungen
oder Veranstaltungen zu besuchen und dies durch arztliches Attest nachweisen,
Besucher von Nebenbetrieben an den Bundesautobahnen im Sinne von § 15 Bun-
desfernstrallengesetz (FStrG),

Personen, die im Umfeld (bis zu 50 Km Entfernung) von Baden-Baden arbeiten und
im Rahmen dieser Tatigkeit in Baden-Baden ubernachten; die Voraussetzungen sind
durch entsprechende schriftliche Bestatigungen unter Angabe des Arbeitsortes nach-
zuweisen.

§5

Gastekarte

(1) Jede Person, die der Kurtaxepflicht unterliegt und nicht nach § 4 von der Entrichtung

der Kurtaxe befreit ist, hat Anspruch auf eine Gastekarte. Die Gastekarte ist nicht
Ubertragbar. Die Gastekarte berechtigt zum Besuch und zur Benutzung der Einrich-
tungen und Veranstaltungen, die fur Kur- und Erholungszwecke bereitgestellt bzw.
durchgefuhrt werden. Die Erhebung von Benutzungsgeblhren oder Entgelten bleibt
hiervon unberuhrt.

Bei Einzelreisenden ist die nicht bendtigte, dem Meldeschein anhangige zweite Gas-
tekarte an die Stadt Baden-Baden -Fachbereich Finanzen- zurickzugeben.

(2) Kurtaxepflichtige Personen im Sinne von § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2

erhalten nach Eingang der durch Abgabenbescheid erhobenen Pauschalkurtaxe eine
Jahres-Gastekarte.

(3) Bei Verlust der Gastekarte kann bei der Stadt Baden-Baden -Fachbereich Finanzen-

gegen eine Gebuhr von € 10,00 eine Ersatzkarte erstellt werden.



§6
Entstehung und Falligkeit der Kurtaxe

(1) Die Kurtaxe entsteht mit der 1. Ubernachtung einer kurtaxepflichtigen Person in Ba-
den-Baden und wird am letzten Aufenthaltstag in Baden-Baden zur Zahlung fallig.

(2) Die Kurtaxe gemall § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 entsteht jeweils am 1.
Januar eines Jahres. Wird die Einwohnerschaft spater begriindet, so entsteht die Kur-
taxeschuld am 1. Tag des folgenden Kalendervierteljahres.

Die Kurtaxepflicht endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem die Einwohner-
eigenschaft erlischt. Die Kurtaxe wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beschei-
des zur Zahlung fallig.

§7
Erhebung der Kurtaxe

(1) Die kurtaxepflichtige Person hat bis zum Tag der Abreise die Kurtaxe an den Vermie-
ter zu bezahlen. Wird die Zahlung der Kurtaxe ungerechtfertigt verweigert, kdnnen
zusatzlich zur Nachforderung, Verspatungszuschlage und Zwangsgelder erhoben
werden.

(2) Anspruche auf Ruckerstattung der bezahlten Kurtaxe fur nicht kurtaxepflichtige Per-
sonen (§ 2 Abs. 3) und von der Kurtaxepflicht befreite Personen (§ 4) bestehen nur,
wenn hierfur innerhalb von drei Monaten nach der Abreise bei der Stadt Baden-Baden
-Fachbereich Finanzen- ein Antrag eingereicht wird.

(3) Die im Laufe eines Kalendermonats fallig gewordene Kurtaxe, ist vom Vermieter je-
weils bis zum 10. des folgenden Monats an die Stadt Baden-Baden abzufuhren.

(4) Die im Kalenderjahr abzufuhrende Kurtaxe wird nach Ablauf des Kalenderjahres durch
Bescheid festgesetzt.
Die unterjahrig abzufuhrende Kurtaxe (Abs. 3) kann bei nicht geleisteter oder nicht
vollstandiger Zahlung durch Bescheid festgesetzt werden.

(5) Die nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 zu zahlende Kurtaxe wird durch
Bescheid erhoben.

§8
Pflichten der Wohnungsgeber

(1) Wer Personen gegen Entgelt beherbergt oder seine Wohnung als Ferienwohnung
ortsfremden Personen gegen Entgelt zur Verflgung stellt (Wohnungsgeber), ist
verpflichtet:

1. Die Vermietungstatigkeit innerhalb eines Monats nach deren Aufnahme der Stadt
Baden-Baden -Fachbereich Finanzen- auf dem daflr vorgesehenen Formular
schriftlich unter Angabe der Zahl der zu diesem Zweck zur Verfiugung stehenden
Betten anzuzeigen.



Das Formblatt zur Anmeldung ist beim Fachbereich Finanzen erhaltlich.
Auch die Beendigung der Vermietertatigkeit ist dem Fachbereich
Finanzen innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen. Die vom FB Finanzen aus-
gegebenen, nicht mehr bendtigten Meldeformulare sind zuriickzugeben.

2. Die aufgenommene Person bzw. Personen am Tag der Ankunft in ein Melde-for-
mular einzutragen bzw. eintragen und unterschreiben zu lassen.
Den kurtaxepflichtigen Ortsfremden am Ankunftstag die Gastekarte unter Be-ach-
tung des § 5 Abs. 1 auszuhandigen. Gleichzeitig ist der Nachweis flr nicht kur-
taxepflichtige Personen (§ 2 Abs. 3) und von der Kurtaxepflicht befreiten Personen
(§ 4) durch die bereits bei der Anmeldung vorzulegenden schriftlichen Bescheini-
gungen zu erbringen.

3. Von den Kurtaxepflichtigen die Kurtaxe einzuziehen, monatlich jeweils bis zum 10.
des Folgemonats an die Stadt Baden-Baden abzuflihren sowie die Kurtaxe in dem
zur Verfugung gestellten Formblatt nachzuweisen oder die Daten auf elektroni-
schem Weg verschlisselt Uber eine von der Stadt Baden-Baden zur Verfigung
gestellte elektronische Schnittstelle zu Ubermitteln (elektronischer Meldeschein).
Sofern ein Wohnungsgeber in einem Monat keine Personen beherbergt hat, ist bis
zum 10. des folgenden Monats eine Fehlanzeige (,Null-Meldung®) abzugeben.

4. Zahlungsunwillige der Stadt Baden-Baden -Fachbereich Finanzen- unter Angabe
von Name und Adresse anzuzeigen.

5. Beauftragten der Stadt Baden-Baden, die Einsicht in alle flr die Beurteilung der
Kurtaxepflicht notwendigen Geschaftspapiere und Urkunden zu gewahren. Der
ausgefillte und unterschriebene Meldevordruck ist entsprechend den Vorschriften
des Bundesmeldegesetzes aufzubewahren. Der Nachweis fur nicht kurtaxepflich-
tige Personen und von der Kurtaxepflicht befreite Personen ist drei Jahre ab dem
Abreisejahr der beherbergten Person aufzubewahren. Der Meldevordruck und der
Kurtaxe-Befreiungsnachweis ist den Beauftragten der Stadt Baden-Baden auf Ver-
langen zur Einsichtnahme vorzulegen.

(2) Der Wohnungsgeber haftet fur den vollstandigen und richtigen Einzug der Kurtaxe.

(3) Personen mit eigenen Wohngelegenheiten (Zelte, Wohnwagen u. a.), haben die Kur-
taxe unmittelbar an die Stadt Baden-Baden zu entrichten. Durch die Zahlung der Kur-
taxe haben sie Anspruch auf Aushandigung einer Gastekarte.

Fur Personen, die auf dem Wohnmobilhafen Gbernachten, wird eine pauschale Kur-
taxe von € 3,20, ab 01.01.2013 von € 3,50 und ab dem 01.01.2017 von 3,80 € pro
Fahrzeug und Aufenthaltstag erhoben, die in der Benutzergebuhr fir den Wohnmo-
bilplatz enthalten ist. Der Zahlungsbeleg gilt gleichzeitig als Gastekarte und berechtigt
eine Person zum Besuch und zur Benutzung der Einrichtungen und Veranstaltungen,
die fur Kur- und Erholungszwecke bereitgestellt bzw. durchgefuhrt werden. Die Erhe-
bung von Benutzungsgebuhren oder Entgelten bleibt hiervon unberuhrt.



(4) Unter den Begriff ,Wohnungsgeber” fallen auch Krankenanstalten, die ebenso zur
monatlichen Meldung bis zum 10. des folgenden Monats verpflichtet sind. Die
Krankenanstalten sind auch zur Meldung der gemaRl § 4 Nr. 5 befreiten Personen
verpflichtet.

(5) Werden die Meldepflichten vom Wohnungsgeber nicht oder unzureichend erfullt, wer-
den zur Schatzung der Kurtaxe-Forderung 80 % der zur Verfugung stehenden Betten
angenommen. Die Schatzung wird nur dann aufgehoben, wenn eine
ordnungsgemalie Nachmeldung der Kurtaxe spatestens im Folgemonat erfolgt.
Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens bleibt hiervon unberihrt.

§9
Anwendung der Abgabenordnung

Es gelten die fur Kommunalabgaben anwendbaren Vorschriften der Abgaben-ord-
nung.

§10
Sonderregelung Privatvermieter

Nicht gewerbliche Vermieter (Privatvermieter) kdnnen der Melde-, Nachweis- und Ab-
fuhrungspflicht nach § 7 Abs. 3 sowie § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 auch vierteljahrlich jeweils
zum 10.4., 10.07., 10.10. und 10.01. fur das vorangegangene Kalender-vierteljahr
nachkommen.

§ 11
Sonderregelung bei elektronischer Datenuibermittlung

Wohnungsgeber konnen die Daten auf elektronischem Weg verschlisselt Uber eine
von der Stadt Baden-Baden zur Verfigung gestellte elektronische Schnittstelle Gber-
mitteln (elektronischer Meldeschein). Die Meldevordrucke bzw. Nachweise nach § 8
Abs. 1 Nr. 2 mussen nicht bei der Stadt Baden-Baden -Fachbereich Finanzen- abge-
geben werden. Unberuhrt hiervon bleibt die Aufbewahrungspflicht der Meldevordru-
cke nach den Vorschriften des Meldegesetzes Baden-Wurttemberg. Nach-weise fur
die nicht kurtaxepflichtigen Personen (§ 2 Abs. 3) und von der Kurtaxepflicht befreiten
Personen (§ 4) sind auf Anforderung vorzulegen.

§12
Zweitwohnung
(1) Wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung innehat (§ 2 Abs. 2), hat der Stadt
Baden-Baden -Fachbereich Finanzen- dies innerhalb eines Monats nach dem Ein-

Zug anzuzeigen.

(2) Endet die Wohnungshaltung, so gilt die Vorschrift des Abs. 1 entsprechend.



§13
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsatzlich
oder leichtfertig

a) den Meldepflichten nach § 8 Abs. 1 dieser Satzung nicht nachkommt,

b) entgegen § 8 Abs. 1 dieser Satzung die Kurtaxe von den kurtaxepflichtigen
Personen nicht einzieht und an die Stadt Baden-Baden abfihrt.

§14
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung
vom 1. August 2012 aulRer Kraft.

Als Satzung beschlossen vom Gemeinderat in seiner offentlichen Sitzung vom
28.11.2016. Die bundes- und landesrechtlichen Verfahrensvorschriften wurden be-
achtet.

Ausgefertigt, Baden-Baden, den 28.11.2016

Margret Mergen
Oberburgermeisterin

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-ord-
nung fur Baden-Wurttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenuber der
Stadt Baden-Baden geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begriinden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften tber die Of-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.

Dunja Haas

02.08.2024

mehr Infos unter: .

Stadt Baden-Baden



	Satzung
	über die Erhebung einer Kurtaxe
	(Kurtaxordnung)

		2024-08-02T09:37:19+0000
	Dunja Haas




